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Es ist zwar eine Selbstverständlichkeit, dass man 
sich bei Grabenarbeiten auf öffentlichen Verkehrs-

flächen vorher erkundigt, ob Versorgungsleitungen 
(Strom, Gas, Wasser, Telefon) unter der zu öffnenden 
Fläche verlegt sind. Gleichwohl kommt es in der Pra-
xis immer wieder zu Beschädigungen solcher Versor-
gungsleitungen mit zum Teil erheblichen Schäden. Sei 
es der Produktionsausfall in einer Fabrik, sei es der 
Ausfall von Tiefkühlanlagen in einem Supermarkt usw. 

Wer im Bereich öffentlicher Verkehrsflächen Erdaushu-
barbeiten durchführt, muss daher sicherstellen, dass er 
keine Versorgungsleitungen beschädigt (OLG Nürnberg, 
NJW-RR 1997, 19). Denn die Rechtsprechung stellt an 
die Erkundigungspflicht strenge Anforderungen, wobei 
auch die Straftatbestände der §§ 317 und 318 StGB 
einschlägig werden können (Störung von Telekommuni-
kationsanlagen, Beschädigung wichtiger Anlagen). Vor 
Beginn der Aushubarbeiten müssen daher die notwen-

digen Erkundigungen eingeholt werden, und zwar bei 
allen in Betracht kommenden Versorgungsunterneh-
men. Allein eine mündliche Auskunft reicht nicht aus. 
Es sind die Leitungspläne anzufordern. Wenn sich aus 
diesen ergibt, dass in der öffentlichen Verkehrsfläche 
Versorgungsleitungen liegen, so muss deren Verlauf in 
Natur festgestellt werden, weil auch Leitungspläne feh-
lerhaft oder unvollständig sein können. Im gegebenen 
Fall muss der Verlauf von Versorgungsleitungen sogar 
durch Such- oder Probeschlitze erkundet werden. Das 
OLG Köln (r + s 1987, 131) hat hierzu entschieden: 

•• „Dem Tiefbauunternehmer obliegt eine Verkehrs-
sicherungspflicht dahin gehend, sich unabhängig 
vom geplanten Mindestabstand eines Kabelgrabens 
zum Fahrbahnrand vor dem Einschlagen sogenann-
ter Schnurpfähle zuverlässige Kenntnis von der ge-
nauen Lage eventuell unterirdisch verlegter Kabel zu 
verschaffen. 

Im Boden gibt es nicht nur Würmer
Bei Grabenarbeiten ist vor allem auf die unterirdischen Versorgungsleitungen 
zu achten. 

Bei Grabenarbeiten muss vieles beachtet werden
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•• Zur Feststellung der Lage von Versorgungsleitungen 
muss sich der Tiefbauunternehmer die Bestands-
pläne des Versorgungsunternehmens beschaffen. 
Reichen diese nicht aus oder sind solche nicht vor-
handen, so muss er andere Unterlagen heranziehen. 
Sind auch auf diesem Wege sichere Feststellungen 
über die Kabellage nicht möglich, so muss er diese 
notfalls durch Probeschlitze ermitteln (BGH BauR 83, 
95 f.; NJW 71, 1313). Das Ergebnis seiner Nachfor-
schungen hat er an seine Arbeiter weiterzuleiten so-
wie Weisungen zu erteilen, wie diese sich vor Ort zu 
verhalten haben (OLG Köln VersR 76, 791 ff.).

•• Diese für Altleitungen aufgestellten Grundsätze gel-
ten auch für Neubauprojekte, in deren Rahmen erst-
mals Kabel verlegt werden.“

Somit trifft auch denjenigen, der den Aushub vornimmt 
(z. B. Baggerführer) eine gesteigerte Sorgfaltspflicht, 
wenn aufgrund der örtlichen Gegebenheiten besondere 
Anhaltspunkte für das Vorhandensein von Versorgungs-
leitungen bestehen, auch wenn die Pläne solche nicht 
angeben. Dies gilt auch für Arbeiten, die in unmittelba-
rer Nähe eines Leitungsgrabens ausgeführt werden, weil 
auch dadurch Schäden an den Versorgungsleitungen 
entstehen können. Ist sich der Baggerführer im Zweifel, 

ob er schon bis zur Verlegungstiefe der Versorgungslei-
tungen bei seinem Erdaushub vorgedrungen ist, hat er 
notfalls mit der Hand weiter aufzugraben, um jegliche 
Beschädigung der Versorgungsleitungen auszuschließen. 

Im Notfall muss der Baggerführer mit der Hand weitergraben, um Leitun-
gen nicht zu beschädigen

Jetzt Aktionspreis sichern!
Alles klar zum Winterdienst?

Unser Angebot macht Sie fit für den Winter:
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Besonders lehrreich ist insoweit ein Urteil des BGH 
(NJW 1996, 387), das sich mit der Beschädigung eines 
unterirdisch verlegten Antennenkabels befasste. 

Leitungen, die sich unter der Erde befinden, sind meist schwer herauszufinden

Der Tiefbauunternehmer hatte von der Stadt Pläne er-
halten, in denen keine Antennenkabel eingezeichnet 
waren. Auf diese Angaben in den Plänen hätte der 
Tiefbauunternehmer jedoch nicht vertrauen dürfen: 
Die Aushubarbeiten fanden innerhalb einer großen 
Wohnsiedlung statt. Schon dieser Siedlungscharakter 
allein legte es nahe, an die Existenz von Versorgungs-
leitungen zu denken. 

Außerdem fehlten in der Siedlung Dachantennen, wo-
bei es sich um Flachdächer gehandelt hatte, sodass 
auch Parabolantennen („Schüsseln“) hätten sichtbar 
gewesen sein müssen, was nicht der Fall war. 

Außerdem sei in einschlägigen Baukreisen bekannt ge-
wesen, dass eine Gemeinschaftsversorgungsanlage mit 
unterirdischen Antennenleitungen vorhanden war. 

Der Tiefbauunternehmer hätte also weitere Erkundi-
gungen einziehen müssen, z. B. bei den Anwohnern 
oder beim Siedlungswerk. Dies hatte er unterlassen, so-
dass er für den entstandenen Schaden haftete.

In Fortführung dieser Rechtsprechung hat der BGH 
(IBR 2006, 145) geurteilt, dass die Erkundigungs-
pflicht eines Tiefbauunternehmers nach dem Verlauf 
von Versorgungsleitungen bei den örtlichen Energie-
versorgungsträgern vor Grabungsarbeiten auf einem 
Privatgrundstück nur dann besteht, wenn es konkrete 
Anhaltspunkte für unterirdisch verlegte Versorgungslei-
tungen gibt. Im entschiedenen Fall sollte ein Tiefbau-
unternehmer eine Anlage zur Regenentwässerung auf 
einem Privatgrundstück anlegen, was zunächst durch 
Handschachtung erfolgte. Die Eigentümerin des Privat-
grundstücks teilte dem Tiefbauunternehmer mit, wei-
tere Versorgungsleitungen seien nicht im Grundstück 
verlegt, sodass die restlichen Grabungsarbeiten mithil-
fe eines Baggers ausgeführt wurden. Dabei wurde ein 
Stromkabel beschädigt. Der BGH wies darauf hin, dass 
die erhöhten Anforderungen an die Erkundigungs- und 
Sorgfaltspflichten bei Arbeiten auf einem öffentlichen 
Grund nicht allgemein für Arbeiten auf einem Privat-
grundstück gelten, sondern nur, wenn besondere An-
haltspunkte für Versorgungsleitungen vorhanden sind. 
Die allgemeine Erkundigungspflicht erfüllte der Tief-
bauunternehmer, indem die Hausanschlussleitung von 
Hand ausgehoben worden war; außerdem war dem 
Tiefbauunternehmer mitgeteilt worden, weitere Versor-
gungsleitungen würden sich nicht im Privatgrundstück 
befinden. Mit einer „wilden“ Leitungsführung im Bo-
gen durch ein privates Grundstück in einem Abstand 
von 5 m zwischen Grundstücksgrenze und Straße habe 
nicht gerechnet werden müssen. 

| Thomas Mailer, Rechtsanwalt 

Praxistipp

Alle Grabungsarbeiten, sei es auf öffentlichem oder 
privatem Grund, beinhalten ein hohes Schadensrisiko. 
Der Bauhofleiter hat daher schon vor Beginn der Gra-
bungsarbeiten alles zu tun, damit jeglicher Schaden 
vermieden werden kann. Neben der umfassenden Er-
kundigungspflicht ist auch die sorgfältige Einweisung 
der Mitarbeiter unabdingbar. Vor allem ist wichtig, 
dass die Mitarbeiter vor Ort auf besondere Anhalts-
punkte achten, die auf das Vorhandensein von Ver-
sorgungsleitungen schließen lassen.
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ATV usw.
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Winterdienst mit 12 Volt!
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